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Nr. SS S . Februar 191T_

edmtM « .
Nr . 973 . L. 17. R . II . 2 e. (L. M . B .)

betreffend Bestandserhebung von Land¬
wirtschaftlichen Maschinen und Geraten.

Vom 1. Februar 1917.
Nachstehende Beiknntmachung wird hiermit aus Ersuchen des

Königlichen Kriegsmirristeriums mit dem Bemerken zur allgemeinen
Aennttris gebracht, daß Zuwiderhandlungen gegen die Anordnuw-rn<ruf Grund der BeLamttmachung über Vorratsergebrmgen vomFebruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54), in Verbirü^mg mit den
Bekanntmachungen vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetzblatt:
S . 549) und vom 21.Oktober 1915(Reichs-GesetzblattS . 684) be¬
straft werden , soweit nicht nach beit* allgemeinen Strafgesetz « :
höhere Strafen verwirkt sind.*) Aucl>kam: der Betrieb des Handels¬
gewerbes gemäß der Bekanntmachung über Ferirhaltung unzuver¬
lässiger Personen vom Handel vom 23. Sept . 1915 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 603) untersagt werden.

§ 1
• Meldepflicht.

Die von dieser Bekmmtmachung betroffenen Personell (me lde-
ps '{i <ht i q e n P ersonen)  unterliegen bezüglich der voll dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (meldepflichtrgen
G e g e n st ä n d e) einer Meldepflicht.

8 2.
Mrwcpftichtige Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung lverden alle nachstehend aufae-
kührten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte che troffen , die
sich in Fabriken , Werkstätten , Handelslagern und
bei gewerbsmäßigen Vermietern zum Zwecke des
Verkaufs und der Verleihung  befinden und zwar:

Klasse 3 : Zur Bodenbearbeitung,
b : Zur Düngung,
c : Zum Säen uno Pflanzeu,
ä : Zur Ernte,
s : Dreschmaschinen und zugehörige Geräte,
i:  Zur Bearbeitung von Samen, Körner-, Hülsen-,

Knollenfrüchten ulid Gespinstpflanzen,
g : Zur Fritterbereitung,
h : Zur Obst Verwertung,
i : Zur Milchgewinuung und Verarbeitung,
k : Zur Schädlingsbekämpfung,
1: Zum Antrieb tmrdwirtfchaftlicher Maschinen.

8 3.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und juristischen
Personen , Gesellschaften, Firmen , sowie öffentlich-rechtlichen Kör¬
perschaften, die Eigeittunr oder Gewahrsam an metdepflich-
Ligen Gegenständen  für den Zweck des Verkaufs oder der
Verleihung haberr, oder bei denen sich solche rmter Zollaussicht be¬
finden.

8 4.
^ Stichtag.

Für die Vteldepstickn ist der am Beginn des 1. Februar vor¬
handene Bestand an meldepfliclitigen Gegenständen maßgebend

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er aus Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollstäiidige Angaben macht, wird
mit Gestingnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark besttast , auch können Vorräte , die verschwiegen sind,
im Urteil für dein Staate verfallen erklärt werden . Ebenso wird
bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
richten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver-
ordming verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldsttafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahr¬
lässig die vorgeschriebenen Lagcrbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

8 5.
Art der Meldung.

Für die Meldung sind nur die amtlichen Meldelistw und
Kassenkarten zu benutzen, welche von der. Landwirtschaft^
lichen M aschinen - Be rsorgung s stelle des Waffen -,
und Munitionsbeschaffungsamtes , Berlin Io,
Kurfürstendamm  193 - 194 , kostenlos abgegeben werden , Sie
sind auf einer Postkarte auzusordern , welcl>e keine puderen Mrtte ^ ,
hingen enthalten darf , als die Anfordermrg emer samniellistt und
eines Kartenblncks und die deutliche Unterschrift  mit ge¬
nau  e r A d r e s se und Firmenstempel . - r QYi

Die Kartenblocks enthalten für jede in § 2 angegebene Ma-
schinengatttmg eine besondere Karte , welche nur mit den verlangten
Stüchahleu und Angaben auszufüllen ist. . . . ,

In der Sammelliste siud dis GesamtzaAeu , der m den einzelnen
Karten gemeldeten Masclhnen und Geräte Msammeuzntragen und

§ 6 .

MeLdrftist und Meldestelle.
Sammelliste und Klassenkarte smd vom Anmelder ordnunes-

gemäs; postfrei zu machen und bis zum 15. Februar 1917 an o«
Landwirts -ä/aftliche Maschinen-Versorgnngsstelle beim Waffen - und
Munttions -Beschaffmrgs-Amt , Berlin W 15, Kur fürsten da mm 193
bis 194 , einzusonden.

§ 7.
Anfragen und Anträge.

Alle auf die vorstehenden Anordnungen bezüglichen Anfragen
und Llnträge sind an die Landwirtschaftlich Maschinen - Ver-
sovgungsstelle beim Waffen - und Munitions -Beschafftmgs- Amt,
Berlin IV 15, Kurfürsteudamnl 193-—194 , zu richten und am Kopf
des Schreibens mit der Bezeichnung „Bestandsanfnalnue von land¬
wirtschaftlichen Maschinen und Geräten " zu versehen.

8 8.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 1917 in Kraft.
Frankfurt  a . M -, den 1. Februar 1917.

Stellv . Generalkommando 18-Armeekorps.
Betr . : Beschleunigte Ablieferung von Brotgetreide.

An die Grotzh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Sie wollen NaclLtehendes soylrich ortsüblich bekannt machen.
Wir sind von dem Direktorium der Reichsgetceidestelle auf-

gefordert worden , so rasch wie möglich,, insbesondere im Interesse:
der Hecresvertvaltung Brotgetreide abzuliefern . Wir fordern des¬
halb dringend sämtliche Landwirte aus, den Ueberschuß cm Brot¬
getreide an die Firma Vereinigte Getreide Händler Gießen abzwt
liefern , und weisen gleichzeitig darauf lstw daß die jetzt geltenden,
Höchstpreise sich für Lieferung nach dem 3j . März 19| 7 unt
15 Mark für die Tonne ermäßigen . Zrisä!ligkeiten , auch wenn ste
nicht vom Besitzer der Setretder verschuldet sind, können keinen
Anlaß bieten , den jetzigen Höchstpreis für Lieferung nach dem
31.. März 191(7 zu billlo>en. Da wahrscheinlich der Mange ! an
Eisenbahnwagen sich in nächster Zeit nicht ganz bel-eben lassen wird,
muß vermieden werden , daß die Ablieferungen sich in der Zeit
kurz vor dem 31 . März 1917 zusammendräugen . Es liegt deshalb
im eigensten Interesse der Getreidelieferer , mit einer möglichst
starken Ablieferung der Getreide» sofort zu beginnen und nicht bis
zu den letzten Wochen der für die jetzigen Höchstpreise geltenden,
Frist zu warten . Die Reichsgetreidestelle weist ausdrücklich darauf
hin , daß eine gesetzliche Aenderung . also eine Beibehaltung der
höheren Preise nach dem 3s . März 19^7 unbedingt ausgeschlossen ist.

Gießen,  den 8 . Februar 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ Dr . U s i. n g er.
Betr . : Die Hindenbnrgspende.
An die Herren Vorsitzenden der Ortsausschüsse für Rotes
Kreuz und Kriege hilft in den Landgemeinden des Kreises.

Die Ortsanssä -üsse für Rotes Kreuz haben bisher in erfolg¬
reichster Weise alle Sammlungen zugunsten der Kriegsftirsorge
geleitet und durchgeft'chrt. Wir ersuchen sie dal-er hiermit auch
uw Ihre Mithilfe bei der weiteren Durchsützrung der sog. „ Hiuden --
burgspende " . ^Wie allgemein bekannt , ist die Leitung und Durch¬
führung der Sammlung für das Gros;Herzog tum duruz Verfügung
Großh . Ministeriums des Innern drr< Zenttal -Genossenschaft der
Hess. landwirtsck>as6iä -eu Konsumvereine übertragen , als deren
Ortssammel stellen die örtlichen Ber teilungs¬
stellen für Futtermittel  bestimmt sind. Die Tätigkeit der
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Ortsausschüsse für Rotes XfreuA uub Kriegs Hilfe im Interesse dev
Spende hätte daher im ttjefeiitltt&öt in einer möglLcbst weit¬
gehenden Unterstützung  der ertvähnten Ortssammel¬
te sie  n m  bestehen . Nack, der YLatur der Spende mutz rnsbo-
-ondeve aus die M itwirknng der Frauen  gerechnet wcrd «: .
Wir enrpfehl« : daher anaelegnUlichst . dort , wo ordentliche

oder außerordentliche Zweigvereine des Alrce-
frauenvereins  bestehen , sich mit diesen über ein gemernstnne-S
Vergehen zwecks entsprschendcr ZnsMN.menarbeit zn verständigen,
wobei wir daraus hlMoeisen, daß jene Vereine in .einer deme-
nächstigen Sitzung des Kreisverbands Gießen des Wicenauen-
vererns zu einer derartigen Zusamnceuarbejt ruxfii besonders ani-
aefordert werden . Da , wo keine Frauenvcreine  vorhanden
Und, wären geeignete Frauen und Mädchen für die Smnrnlnngen,
die zweckmäßigerweise in 14tägigen Zwischenräumen vorgenommen
Werden könnten , -n gewinnen.

Tie bestellter: Ortssammel stellen sind auf Grund des ihnen
von der Zentval -Genossenschaft unmittelbar zugegangenen Truck-
^schemnateriats in der Lage , über alle Einzelheiten und zweckmäßige
Ausführung der Sarnnrlurrg Anskmrft zu geben.

Gießen,  den 6. Februar 1917.
Grvßherzagucües Kreisamt Gießer:.

Dr . Usdnger.

Betr . : Lxrusschlachtnngen.
An den Overdürgenneisterzu Gießen und die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Nachstehende neuerliche Bestimmungen hes Kriegsernährunas-

anrtes , uns nntgeteilt durch Verfügung Großh . Ministeriums des
Innern vom 31 . Januar 1917 ru Nr . M . o.  I . III 1482 , sind
ortsüblich bekanrrt zu machen. Ta dieselben der Genehmigung von
Hausschlachtungen . bei denen der Antragsteller lediglich die Futter¬
mittel zur Mästung gestellt \yd, «ttgegenstehen , sind Interessenten
davon mit denr Ar«fügen zn bedeuten , icvß der Oberhessische Vieh¬
handelsverband auch ungern ästete Schweine abnimmt.

Gemeinschaftliche Selbstversorgung liegt twr, wenn die Wirt-
schaftsführrma gemeinsam ist, also das Schwein in einer Wirtschaft
gehalten wiw , die völlig gemeinsam von verscknedeiren Personen
betrieben wird . Ties gilt bei mehreren Miteigentü,necn und Mit¬
pächtern auch dann , wenn einzelne dieser Personen nicht am
Mästungsorte selbst wohnen , solange sie nur die Wirtschaft mit¬
betreiben.

Gemeinschaftliche Selbstversorgung ist auch dam : noch möglich,
wenn nicht die ganze Wirtschaftsführung der Beteiligten gemeinsam
ist. sondern nur die Bewirtschaftung der Schweinen '.ästungen gemein-
sank erfolgt . Zur Gemeinsamkeit der Mästung in diesem Fall ; gehört,
daß alle wesentlick>en Vorgänge der Mästmrgen gemeinsam durch-
gesit- rt rverden, daß also das Tier gemeinsam beschafft wird , der
Stall gemeinsam bereit gestellt wird und die Fütterung und Be-
diemlug gemeinsam oder durch gemeinsame Organe dnrchgesührt
wird . Es genügt also nicht, daß sich einzelne nur mit Geld - oder
Futterbeschafftmg « , beteiligen . Diese Gemeinsamkeit setzt mithin
eine nahe wirtschaftliche Beziehung zu der gemeinsamen Schweine¬
haltung voraus.

heraus ergibt sich folgendes:
Tie gemeinsame Mästung liegt vor , wenn verschiedene Familien

sie in einem für alle nahe erreichbaren Stall durchführen . Si -e
ftnm auch dann noch vorliegen , wenn sich eine AnzM von Personen
jusanunenscküießt und gemeinsam die Futtermittel aus den Küchen¬
abfällen zusammenbringt uni) hiermit gemeinsam mästet . Wird
jedoch der Kreis so groß , daß der Engeln « jeden Einfluß auf die
Schweinehaltrmg selbst verliert und nur iuxf> durch Zahlung von
Geldbeträge ): oder dlblieferuug von Futtermitteln beteiligt bleibt,
sv wird der Kommunalverbcmd die Vorteile der Selbstversorgung

- versagen müsse::. Bei gewerblichen Betriebe ::, die Schweine aus¬
schließlich zur Versorgung ihrer Arbeiter mäste:: , ist zugelassen,
daß die Mästung auch außerhalb der eigene:: Wirtschaft erfolgch
Liese Annahme darf nur Anwendung ftnden für Betriebe , in
denen die Fettversorgnng von Schwerarbeitern ein dringendes Be¬
dürfnis ist. i

Gießen,  den 7 . Februar 1917 . j
Großherzmükches Kreisamt Gießen.

Dr . Usinger.

Betr:  Die zur Entlassung kommenden Schüler , die ein .Hand¬
werk erlernen wollen . i

An die Schulvorstände des Kreises.
Tie Befugnis zur Ausbildung von Lehrlingen steht nach den

jetzt geltende :: Bestimmungen nicht mehr allen Hand,verlern zu.
Jeder Handwerker , der künftig Lehrlinge anleiten will , muß

sich im Besitze eines schriftlichen Aüsweiises hierüber befinden.
Als solche gelten bei abgelegter Meisterprüfung die ausgestellten
Meisterbriefe , tu allen anderen Fällen die von der Verwaltungs¬
behörde ausgestellten Bescheirligungeu über die Beftignis zum
Anleiteu von Lehrlingen.

Wir ersuchen Sie deshalb , die zur Entlassung kommenden
Schüler , die ein Handtoerc erlern « : wollen , sowie deren Eltern
durch die Lehrer daraus aufmerksam machen zu lassen, baft sie sich
vor Eingehung eures Lehrvcrhältnisses erst darüber vergewissern,

ob der in ,Aussicht genommene Lehrmeister auch tatsächlich d:e
Besugrris zum Gleiten von Lehrlingen besitzt. Auch erscheint ent
Hinweis darauf angebracht , baß , die Aussichten rar Handwerk
gegenwärtig wieder günstiger sftü).

Gießen , den 5 . Februar 1917.
Großherzogliche Kreisschulkommission Gceßen.

__ Dr. Nstnger.  _
Betr . : Kriegsbeschädigten -Fürsorge , hier : Besclmfiung von Hok-

raiten und Ackerlaich.
An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinde»

des Kreises.
Für die auf dem Lande wohnenden oder von dort stammenden

Kriegsbeschädigten ist in vielen Fällen der Verbleib auf dem Lande,
bezw. die Wiederaufnahme der landrmrtschaftlichen Tätigkeit drin¬
gend erkoünscht, und es harchelt sich dam : entioeder um die Ver¬
größerung eines schon vorhandenen kleinen Betriebs oder die Neu¬
gründung eines solchen mit Hilfe der Kapitalisierung der Kriegs¬
zulage . Tie Verhältnisse in den einzelnen Gemeinden haben sich
während des Krieges verschieden entwickelt : in einem Teil werden
Hofraiten und Ackerlaiü) zum Verkauf frei. Der Kreis - und
OrlsausschußGießenfürdieKriegsbeschädigtew-
f ü r so r g e bemüht sich, den Ausgleich zwischen Nachftage und
Angebot zu bewirken . Diese BestrebtMgen verdienen um des guten
Zweckes willen jede Förderung . Es ergeht deshalb an die in Be¬
tracht kommenden Gemeinden die Austokderung , vom Freiwerden
von Hofraiten oder Ackerland dem Kreis - und Ortsaus¬
schuß Gießen  Adr . für die Kriegsbeschädigtenfürsorge (Stadt¬
haus Gießen ) Kenntnis zn geben, damit dieser sich mit Interessenten
in Verbindung setzen kann.

Gießen,  beu 5. Februar 1917.
Grvßherzoaliches Kreisamt Gieß« : .

Dr . Uskn g e r.

Betr . : Militärverhäktnisse der ehemaligen Hilssschüler.
An die Schulvorstande des Kreises.

Auf Anregung des Reichskanzlers hat das Großh . Ministerium
des Innern , Abteilung für Schulangelegenheiten , angeordnet,
daß alljährlich bei der Schulentlassung der Zöglinge der Hilfs-
sckwlen ein genaues Verzeichnis der entlassenen Knaben unter
Beifügung von Abgangszeugnissen , sowie von sonstigen geeigneten
Beurteilung « : (ärztlic^ n Zeugnissen usw.) von den Leitern, der
Schulen an die Gemeindevorsteher , die zur Aillegung der Nekru-
tierungsstammrolle verpflichtet sind, abgegeben werden soll. Der
Gemeindevorstmrd hat diese Verzeichmsse an den Zivilvorsitzendei:
der Eriatzkonnnission einzusenden . In sinngemäßer Anwendung
dieser Verfügung aus solche schwach begabte Kinder , die eigentlich
in Hilfsschulen gehört hätten , aber nicht in ihn« : ausgebildet wor¬
den sind, bestimm« : wir , daß das oben Gezeichnete Verfahren auch
auf diese Kinder Anwendung finden soll. Bei ihrer Entlassung
ist demgemäß eine genaue Würdigung dieser Schüler in physischer,
intellektueller und moralischer Hinsicht auszustellen , mit ärzt¬
lichen Zeugnissen und sonstigen geeignet « : Gutachten zu ver¬
vollständigen und mt die zuständige Gemeindebehörde zur Weiter-
beföü >erung abzugeben.

Gießen,  den 5 . Februar 1917.
Großherzogliche Kreisschulkommission Gießen.

_ Dr. Hfint gfr.
Betr . : Vorratserhebung vom 15 . Februar 1917.

An die Schulvorstände des Kreises.
Wie Sie aus den Tagesblätter :: des Näheren entnehmen iver-

den, findet am 15 . Februar ds . Js . eine amtliche Erhebung der Vor¬
räte an Brotgetreide und Mehl , Gerste , Hafer sowie Hülsenfrüchten
statt.

Im Aufträge der obersten Schulbehörde empfehlen wir sämt¬
lichen Lehrern , sich den Gemeindebehörden für diese Vorratserhe¬
bung zur Verfügung zu stellen.

Soiveit erforderlich , hat Dienstbefreiung oder Aussetzer: des
Unterrichts einzntreten.

Sie wollen hiernach das Geeignete veranlassen.
Gießen,  den 5 . Februar 1917.

Großherzogliche Kreisschul ton: Mission Gießen.
_ I . B . : L a n g e r m a n n.
Dieirstriachrichtcn vcs Grotzh. KreiSamts Gießen.

Großherzogliches Ministerium des Innern l>at dem Verein
zur Fördeniug der Pferdezucht in Bauer, : (e. V > die Erlaubnis
erteilt , 10 000 Lose einer am 13. Ppril 191 1 zu veranstaltenden
Verlosung von 40 Hauptgewäruurn bestehend aus Pferde :: und Equi¬
page, : zum Ankaufspreis von 70 400 Mark und 4 0(X) Geldge
win,reu von zusammen 29 600 Mark innerhalb tn's Großh . ezog-
tums zu vertreiben.

Zum Vertrieb in Hessen dürfen nur mit den: l)essisck>eu Zu
lasst,ugsstemt >el versehene Lose gelangen.

Während der Zeit ix' s Vertriebe - der Lose zur 1. Klaist' eurer
Königlich Preußischen Staatslolterst ist Ankr'mdignng , Ausgabe
und Vertrieb der Lose in Hessen nicht geH-oitet.

Zwillingsrunddruck der Brüht .' schen  Uno ."Buch - und Steindruckerei , Lange,  Gießen.
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